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Gemeinde Niedergörsdorf 12.02.2019

E i n l a d u n g zur Sitzung
  der Gemeindevertretung Niedergörsdorf

Sitzungstag: Mittwoch, 20.Februar 2019
Sitzungsort: Kulturzentrum DAS HAUS Altes Lager,

Kleiner Saal
Kastanienallee 21, 14913 Niedergörsdorf

Beginn: 19.00 Uhr

Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung der Sitzung
2. Behandlung von Änderungsanträgen zur Tagesordnung
3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift

über den öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung vom
12.12.2018

4. Einwohnerfragestunde
5. Informationen der Bürgermeisterin
6. Behandlung von Anfragen der Gemeindevertreter (Themen der Ta-

gesordnung im Bauausschuss am 12.03.2019)
7. 1. Lesung und Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept der Ge-

meinde Niedergörsdorf für den Zeitraum 2019 – 2022
8. 1. Lesung und Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde

Niedergörsdorf für das Haushaltsjahr 2019
9. Bestimmung einer Kandidatin für den Verbandsvorstand des Was-

ser- und Bodenverbandes Nuthe-Nieplitz
10. Bestimmung eines sachkundigen Einwohners für den Ausschuss

für Bauen, Planung, Umwelt, Ordnung und Sicherheit der Gemeinde
Niedergörsdorf (Bauausschuss)

II.     Nicht öffentliche Sitzung

1. 1. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Nieder-
schrift über den nicht öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung
vom 12.12.2018

2. Beschluss zum Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 16/1 der
Flur 5 in der Gemarkung Malterhausen

3. Beschluss zum Abschluss eines Gestattungsvertrages auf dem Flur-
stück 110 der Flur 14 in der Gemarkung Niedergörsdorf

4. Beschluss zur Bestellung einer beschränkt persönlichen Dienstbar-
keit auf den Flurstücken 122/21, 123 und 138 der Flur 4 in der
Gemarkung Niedergörsdorf

5. Beschluss zur Umschuldung eines Kommunaldarlehens in Höhe von
247.351,51 € zum 30.03.2019

Vorsitzender der Gemeindevertretung

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde
Niedergörsdorf
vom 12.12.2018, welche im Kulturzentrum DAS HAUS, Kastanienallee
21, 14913 Niedergörsdorf stattfand.

Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Beschlüsse
gefasst:

TOP 4:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig den
Dienstleistungsvertrag zwischen der Gemeinde Niedergörsdorf und dem
Dresdner Institut für Datenschutz (DID) zur Regelung der datenschutz-
rechtlichen Aufgaben im Umgang mit personenbezogenen Daten
(Beschluss-Nr. GVS 57/12/19).

TOP 7:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig, die Firma
Möbel mal Anders, Kerstin Anderson, Heinrich-Zille-Straße 11, 14943
Luckenwalde, mit der Ausführung der Arbeiten für das Bauvorhaben:
„Erweiterung „Thomas-Müntzer-Grundschule“ Blönsdorf – Los 17b Aus-
stattung Kleinmöbel“ zu beauftragen (Beschluss-Nr. GVS 58/12/18).

TOP 8:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig, die Firma
Rednet AG, Carl-von-Linde-Straße 12, 55129 Mainz mit der Ausführung
der Lieferleistung: „Erweiterung „Thomas-Müntzer-Grundschule“
Blönsdorf – Medienfit, Lieferleistung – iPad 9.7, iPad Cover und iPadTrolley
zu beauftragen (Beschluss-Nr. GVS 59/12/18).

TOP 9:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig, die Firma
acs alpha Computer sales, Otto-Hahn-Straße 38a, 85521 Ottobrunn, mit
der Ausführung der Lieferleistung: „Erweiterung „Thomas-Müntzer-
Grundschule Blönsdorf“ – Medienfit, Lieferleistung – Medienwagen/LCD-
Projektor zu beauftragen (Beschluss-Nr. GVS 60/12/18).

TOP 10:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig, die Firma
Heinekingmedia GmbH, Hamburger Allee 2 – 4, 30161 Hannover mit der
Ausführung der Lieferleistung „Erweiterung „Thomas-Müntzer-Grund-
schule Blönsdorf“ – Medienfit, Lieferleistung „Digitales Schwarzes Brett“
zu beauftragen (Beschluss-Nr. GVS 61/12/18).

TOP 11:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig, die Firma
Rednet AG, Carl-von-Linde-Straße 12, 55129 Mainz mit der Ausführung
der Lieferleistung „Erweiterung „Thomas-Müntzer-Grundschule“
Blönsdorf – Medienfit, Lieferleistung – iPad Schulung Administrator und
Pädagogenschulung“ zu beauftragen (Beschluss-Nr. GVS 62/12/18).

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Beschlüsse
gefasst:

TOP 9:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt mit 15 Ja-Stimmen
und einer Stimmenthaltung den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
im Rahmen der Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)
und LEADER, Bauvorhaben: Neubau eines Gehweges im Ortsteil Bochow
zur Verbesserung der Infrastruktur und Ortsbildprägung (Beschluss-
Nr. GVS 63/12/18).

TOP 10:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig den An-
trag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der Förderung der
integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER, Bauvorhaben:
Rückbau des Schornsteins am ehemaligen Heizhaus in Niedergörsdorf
(Beschluss-Nr. GVS 64/12/18).

Bekanntmachung
über die Zusammensetzung des Wahlausschusses

In den Wahlausschuss wurden als Beisitzer/-innen folgende Personen
berufen:

Name, Vorname für Partei/politische Vereinigung/Wählergruppe
Marufke, Marita SPD
Thiel, Günter DIE LINKE
Loof, Gudrun Bürgergemeinschaft der Gemeinde Niedergörsdorf
Giersch, Brigitte -
Felgentreu, Werner -

Niedergörsdorf, 07.02.2019

Schütze

Wahlleiterin

Amtliche Bekanntmachungen der Bürgermeisterin

Bekanntmachungen der Wahlleiterin
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Bekanntmachung
über die Sitzung des Wahlausschusses

zur Entscheidung über die Zulassung der eingereichten
Wahlvorschläge

Gemäß § 37 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG)
und § 38 Brandenburgische Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)
findet die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über die Zu-
lassung der eingereichten Wahlvorschläge am

Donnerstag, dem 21.03.2019,
19.00 Uhr

im Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf,
Dorfstraße 14 f, 14913 Niedergörsdorf statt.

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung.
Jede Person hat Zutritt zur Sitzung.
Die Wahlleiterin ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören,
aus dem Sitzungsraum zu verweisen (§ 4 Abs. 1 Brandenburgische
Kommunalwahlverordnung).
Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer der Wahlleiterin
mindestens zwei weitere Mitglieder anwesend sind (§ 16 Abs. 3
BbgKWahlG).

Niedergörsdorf, 07.02.2019

Schütze

Wahlleiterin

WAHLBEKANNTMACHUNG

Wahlen
der Gemeindevertretung der Gemeinde Niedergörsdorf

sowie
der Ortsvorsteherin/des Ortsvorstehers der Ortsteile Altes

Lager, Blönsdorf, Bochow, Dalichow, Danna, Dennewitz,
Eckmannsdorf, Gölsdorf, Kaltenborn, Kurzlipsdorf,

Langenlipsdorf, Lindow, Malterhausen, Mellnsdorf, Nieder-
görsdorf, Oehna, Rohrbeck, Schönefeld, Seehausen,

Wergzahna, Wölmsdorf, Zellendorf
am 26. Mai 2019

Bekanntmachung der Wahlleiterin vom 08.02.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahl-
gesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. WAHLTERMINE FÜR DIE HAUPT- UND STICHWAHLEN SOWIE DIE
WAHLZEIT
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der
allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 15. August 2018 (GVBl. II Nr.
52) finden die Wahlen (Hauptwahlen)

• der Gemeindevertretung der Gemeinde Niedergörsdorf,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Altes

Lager,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils

Blönsdorf,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils

Bochow,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils

Dalichow,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Danna,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils

Dennewitz,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Eck-

mannsdorf,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils

Gölsdorf,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Kalten-

born,

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils
Kurzlipsdorf,

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils
Langenlipsdorf,

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils
Lindow,

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Malter-
hausen,

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils
Mellnsdorf,

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Nieder-
görsdorf,

• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Oehna,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils

Rohrbeck,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils

Schönefeld,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils See-

hausen,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils

Wergzahna,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils

Wölmsdorf,
• der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Zellen-

dorf

am Sonntag, dem 26. Mai 2019 in der Zeit von 08.00 Uhr bis
18.00 Uhr
sowie die etwa notwendig werdenden Stichwahlen der oben ge-
nannten Ortsvorsteher/-innen
am Sonntag, dem 16. Juni 2019 in der Zeit von 08.00 Uhr bis
18.00 Uhr statt.

II. AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahltermine
für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-
verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3
BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst früh-
zeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. WAHL ZUR GEMEINDEVERTRETUNG DER GEMEINDE NIEDERGÖRS-
DORF

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und
Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 18 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter
zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeinde Niedergörsdorf bildet einen Wahlkreis und ist ein Wahl-
gebiet.
Das Wahlgebiet wird in 13 Wahlbezirke unterteilt:

001 Altes Lager
002 Blönsdorf mit Dalichow, Danna, Eckmannsdorf, Kurzlipsdorf,

Mellnsdorf, Schönefeld, Wergzahna
003 Bochow
004 Dennewitz
005 Gölsdorf
006 Langenlipsdorf
007 Malterhausen mit Kaltenborn, Lindow
008 Niedergörsdorf
009 Oehna
010 Rohrbeck
011 Seehausen
012 Wölmsdorf
013 Zellendorf

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen
und Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben können
Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen auch ge-
meinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen.
Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listen-
vereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl
aus.
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3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht
werden. Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, dem
21. März 2019, 12.00 Uhr, bei der Wahlleiterin der Gemeinde
Niedergörsdorf, Dorfstraße 14 f, 14913 Niedergörsdorf
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen,
ist der Wahlleiterin für die Gemeinde Niedergörsdorf durch die für
das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Be-
teiligten spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 2019,
12.00 Uhr, schriftlich anzuzeigen.
Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierun-
gen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens
zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands,
darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder
einem Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungs-
berechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge

5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu §
32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen
enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätig-

keit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehö-
rigkeit und die Anschrift einer jeden Bewerberin und eines
jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Verei-
nigung den vollständigen Namen der einreichenden Partei
oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag
angegebene Name der Partei oder politischen Vereinigung
muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande
führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der
einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen muss
hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt;
der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den
Namen von Parteien oder politischen Vereinigungen oder de-
ren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen
der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, so-
fern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr be-
teiligten Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbezogenen
Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e be-
zeichneten Angaben enthalten.

5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder
einen Bewerber enthalten.
Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens
insgesamt 27 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und der
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrau-
ensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber be-
nannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrau-
ensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsit-
zenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, un-
terzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe
muss von der oder dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet
sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nach-
zuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss
von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und

Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzel-
bewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

5.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahl-
vorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde
Niedergörsdorf benannt sein. Die Bewerberin oder der Bewer-
ber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu
dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder
Bewerber

6.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wähler-
gruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Vorausset-
zungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11

BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der  Bewerber muss durch eine

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und
Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden
sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung
auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustim-
mung ist nach dem Muster der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag
von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der
Bewerber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder sei-
ne Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklären, dass
sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner
für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

6.2 Zur Wählbarkeit

6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deut-
schen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-
zes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständi-

gen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er

- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen
Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unions-
bürgern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständi-

gen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung

mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen
Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbar-
keit nicht besitzt.

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden
Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Mus-
ter der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV
einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.
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Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre
Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der
Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an
Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 32 Absatz 5
Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und
darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß §
33 BbgKWahlG

7.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder poli-
tischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im ge-
samten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt
worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden
sind (Delegiertenversammlung).

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine
Organisation hat, können die Bewerberinnen und Bewerber
sowie ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereini-
gung oder deren Delegierte oder durch die für die Wahl zum
Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Dele-
gierte bestimmt werden.

7.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet
wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitglieder-
versammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht
mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der zum
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahl-
berechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhänger-
innen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder An-
hängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in gehei-
mer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer
8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen
entsprechend.

7.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listen-
vereinigung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemein-
samen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer
Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und
Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der
Partei oder polit ischen Vereinigung oder der oder dem
Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer mindestens
dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche An-
kündigung zu laden.

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der
Bewerberinnen und Bewerber sowie der Delegierten für die
Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den
Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich
und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzu-
stellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei Mit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder
Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem
Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV
zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Nie-
derschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versammlung,
die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder,
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Er-
gebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Lei-

terin oder der Leiter der Versammlung und zwei von der
Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilneh-
mer an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen
Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstellung der
Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG
beachtet worden sind.

8. Unterstützungsunterschriften

8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Ver-

einigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines
zurechenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bun-
destag oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens
eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder
durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten
Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Teltow-
Fläming  durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in
der Gemeindevertretung Niedergörsdorf durch mindestens
eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen
Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit.

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 17. August
2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreis-
tag des Landkreises Teltow-Fläming durch mindestens eine
Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen
Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung
Niedergörsdorf durch mindestens eine Gemeindevertreterin
oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt fer-
ner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine
der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 genannten Voraussetzun-
gen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und
Einzelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund
eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises
Teltow-Fläming oder in der Gemeindevertretung Nieder-
görsdorf vertreten sind, sind von dem Erfordernis von
Unterstützungsunterschriften befreit.

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereini-

gung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer
Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder
der nach der vorstehenden Nummer 8.1 von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind
- im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags

mindestens 10 Unterstützungsunterschriften von im
Wahlgebiet wahlberechtigten Personen,

beizufügen.

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift
der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zu Mitt-
woch, den 20. März 2019, 16 Uhr, bei der Wahlbehör-
de, Gemeinde Niedergörsdorf, Einwohnermeldeamt, Dorf-
straße 14 f, 14913 Niedergörsdorf zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden.
Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen
Unterschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind der
Wahlbehörde (Gemeinde Niedergörsdorf, Dorfstraße 14
f, 14913 Niedergörsdorf) spätestens bis Mittwoch, den
20. März 2019, 16 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten
nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer
3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu
erbringen:
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8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde,
Gemeinde Niedergörsdorf, Einwohnermeldeamt, Dorfstraße
14 f, 14913 Niedergörsdorf aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie
Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben.
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politi-
schen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftli-
che Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen und
Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG
bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahl-
vorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch
die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen
der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines
Einzelbewerbers ist die Bezeichnung "Einzel-
wahlvorschlag" anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche
Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags
bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem eh-
renamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder
einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung er-
mächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen,
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach
der Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie
ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet
werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften
sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahl-
vorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Ge-
meinde Niedergörsdorf unterzeichnen. Hat eine Person für
diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag  unterzeichnet,
so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Unter-
stützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst
ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag
der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person
sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben.
Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschrifts-
leistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unter-
stützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-
chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung
bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson)
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung nicht
in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf
Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen.
Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 2019, 16 Uhr,
schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die
Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten
oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermer-
ken, dass sie im Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebiets-
bezogenen Wahlvorschlags) oder im betreffenden Wahl-
kreis (im Falle eines wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags)
zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt
sind.

9. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 12 Uhr, können
Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen und
Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende
Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das
Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige

Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis
zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37
Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

10.Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am Donnerstag, dem 21. März 2019,
19.00 Uhr in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39
BbgKWahlV verwiesen.

B. WAHL DER ORTSVORSTEHERIN ODER DES ORTSVORSTEHERS DER
ORTSTEILE DER GEMEINDE NIEDERGÖRSDORF

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 5.1, 5.3 und 5.4, 6, 7.1,
7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde
Niedergörsdorf gelten für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Orts-
vorstehers des Ortsteile der Gemeinde Niedergörsdorf mit folgenden
Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers
ist das Gebiet des jeweiligen Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind
und im jeweiligen Ortsteil ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5b zu § 33
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen Bewerber
enthalten. Jede Bewerberin und  jeder Bewerber darf nur auf einem
Wahlvorschlag für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvor-
stehers benannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers zu ihrer oder
seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Muster der
Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Niedergörsdorf wahlberechtigten Mitglieder der
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Dele-
gierte können auch die Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl
der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils bestim-
men, sofern die Anzahl der im Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass
selbst die Anzahl der in der Gemeinde Niedergörsdorf wahlberechtig-
ten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 ent-
sprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin oder des Be-
werbers ist nach dem Muster der Anlage 9b zu § 33 Absatz 2 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für die
Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

8. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer
Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer Einzelbewerberin oder
eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften nicht befreit ist, sind für die Wahlvorschläge
der Ortsteile Altes Lager, Blönsdorf, Malterhausen, Niedergörs-
dorf, Oehna und Zellendorf mindestens 6  Unterstützungsunter-
schriften beizufügen. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buch-
stabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.10
sinngemäß.

III. VORDRUCKE FÜR DIE EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke
werden von mir beschafft und können bei mir angefordert werden.

Niedergörsdorf, 08.02.2019

Schütze

Wahlleiterin
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Amtliche Informationen der Bürgermeisterin

Bekanntmachungen anderer Behörden

Auslegung der Bodenrichtwertkarte des Landkreises
Teltow-Fläming

Die Bodenrichtwertkarte des Landkreises Teltow-Fläming mit Stand vom
31.12.2018 liegt in der Zeit vom 18.03.2019 bis 18.04.2019 in der Käm-
merei/Liegenschaften der Gemeinde Niedergörsdorf während der
Sprechzeiten

Montag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr/13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr/13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

öffentlich aus.
Die diesjährige Offenlegung der Bodenrichtwertkarte für baureifes Land
sowie land- und forstwirtschaftliche Flächen erfolgt in Listenform.
Die rechtliche Grundlage der Veröffentlichung beruht auf § 12 Abs. 1 RL
BRW-BB i.V.m. § 12 Abs. 3 BbgGAVvom 12.05.2010 (GVBl. II/10, Nr. 27).
Im Internet werden die Bodenrichtwerte unter BORIS Land Brandenburg
durch den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation
Brandenburg (LGB) zur Ansicht bereitgestellt. Die Richtwerte zum Stich-
tag 31.12.2018 stehen dort voraussichtlich ab Ende Februar 2019 zur
Verfügung.

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Öffentliche Bekanntmachung zum Anordnungsbeschluss

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung  (Dienstsitz Potsdam) ordnet gemäß § 1 i.V.m. § 37 FlurbG1

sowie den Bestimmungen des BbgLEG2 das
Flurbereinigungsverfahren Niederer Fläming II

Verfahrens - Nr. 1/001/19
an.

1. Verfahrensgebiet

Das Verfahrensgebiet wird für die nachstehend aufgeführten Flurstücke festgestellt:

Land Brandenburg, Landkreis Teltow - Fläming

1 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl.
I S. 2794)

2 Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz vom 29.06.2004 (GVBl. I/04, Nr. 14, S. 298), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl.I/14,
Nr. 33, S. 1)



Nr. 02/19              - 8 -          Amtsblatt für die Gemeinde Niedergörsdorf



Amtsblatt für die Gemeinde Niedergörsdorf                                               - 9 -           Nr. 02/19

Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Beschluss beige-
fügten Gebietskarte im Maßstab von ca. 1: 50.000 dargestellt. Es hat eine
Größe von ca. 1.034 ha.

2. Bekanntmachung und Auslage

Der entscheidende Teil des Anordnungsbeschlusses wird in den
Flurbereinigungsgemeinden und den daran angrenzenden Gemeinden
öffentlich bekannt gemacht.

Der vollständige Anordnungsbeschluss mit Gründen, Gebietskarte (An-
lage 1) und Anlage 2  (Information der Beteiligten über  gemäß Art. 13
Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 DSGVO  durchzuführenden Erhebung personen-
bezogener Daten) liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten zwei Wo-
chen lang nach der Bekanntmachung im

im Amt Dahme/Mark, Hauptstraße 48/49, 15936 Dahme/Mark
in der Gemeinde Niedergörsdorf, Dorfstraße 14 f, 14913 Niedergörs-

dorf
Stadt Jüterbog, Markt 21, 14913 Jüterbog
Stadt Baruth/Mark, Ernst-Thälmann-Platz 4, 15837 Baruth/Mark
Stadt Jessen (Elster), Schlossstraße 11, 06917 Jessen,
Stadt Schönewalde, Markt 48, 04916 Schönewalde
Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Ruhlsdorf, Frankenfelder Straße 10,
14947 Nuthe-Urstromtal

jeweils während der Geschäftszeiten aus.

Gleichzeitig liegt der vollständige Beschluss mit seinen Anlagen 1 und 2
im
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flur-
neuordnung, Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, Haus 4, 14476
Potsdam aus.

3. Beteiligte

An dem Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG beteiligt:

- als Teilnehmer
die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke,
sowie die den
Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten.

- als Nebenbeteiligte
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke

vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden,
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für ge-

meinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40
FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG),

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Verfahrens-
gebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von
ihm beeinflusst wird,

d) Inhaber von Rechten an den zum Verfahrensgebiet gehörenden
Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von
persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstü-
cke beschränken,

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis
zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG),

f ) Eigentümer von nicht zum Verfahrensgebiet gehörenden Grund-
stücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Aus-
führungskosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3 und 106 FlurbG) oder
die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des
Verfahrensgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

4. Teilnehmergemeinschaft

Mit diesem Anordnungsbeschluss entsteht gemäß § 16 FlurbG die
Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts, die
aus den Eigentümern der Grundstücke sowie aus den diesen gleichste-
henden Erbbauberechtigten gebildet wird. Sie führt den Namen
„Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Niederer
Fläming II“
und hat ihren Sitz in Gräfendorf. Die Teilnehmergemeinschaft steht nach
§ 17 FlurbG unter der Aufsicht der oberen Flurbereinigungsbehörde.
Die Teilnehmergemeinschaft hat hinsichtlich der ihr gemäß § 3 BbgLEG
übertragenen Aufgaben die verfahrensrechtliche Stellung der
Flurbereinigungsbehörde.

5. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteili-
gung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind gemäß § 14 Abs.
1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter Bekannt-
machung dieses Beschlusses beim Landesamt für Ländliche Entwick-
lung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Groß Glienicke, Seeburger
Chaussee 2, Haus 4, 14476 Potsdam anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an
Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rech-
te, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder
die Nutzung von Grundstücken beschränken.

Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende
sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist nachzu-
weisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht
mehr zu beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet
oder nachgewiesen, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde die
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG
gelten lassen.

Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wor-
den ist.

6. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums

In Anwendung der §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist von der Bekanntgabe
des Beschlusses an bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes
in folgenden Fällen die Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde
erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet
geändert werden soll; dies gilt nicht für die Änderungen, die zum
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören,

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen
und ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert
oder beseitigt werden sollen,

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke,
einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden
sollen. Die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit
landeskulturelle Belange, insbesondere die des Naturschutzes und
der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden,

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rah-
men einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenom-
men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die  obere
Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG
wieder herstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, so
muss die obere Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.

Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorgenommen wor-
den, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derje-
nige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche
nach Anweisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß
in Bestand zu bringen hat.

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben b), c) und d)
dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer
Geldbuße bis zu 1.000,00 € für den einzelnen Fall geahndet werden (§
154 FlurbG, §§ 1 und 17 des OWiG3 ). Unter Umständen kann auch eine
höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem kön-
nen Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswid-
rigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).

3 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom

19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes

vom 13.05.2015 (BGBl. I S. 706)
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7. Finanzierung des Verfahrens

Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land Brandenburg.
Die Ausführungskosten trägt gemäß § 105 FlurbG die Teilnehmer-
gemeinschaft.

8. Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird nach § 80 Abs. 2
Ziff. 4 VwGO4 angeordnet.

9. Gründe

Ausgelegt gemäß Ziffer 2 des Anordnungsbeschlusses.

10.Hinweis

Im Rahmen der Flurbereinigung werden personenbezogene Daten der
Beteiligten erhoben. Eine entsprechende Informationen gemäß Art. 13
Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 DSGVO  über die Erhebung personenbezogener
Daten ist gemäß Ziffer 2 des Anordnungsbeschlusses ausgelegt.

11.Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Anordnungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe “Widerspruch erhoben werden. Die Frist beginnt mit Ablauf
des Tages der öffentlichen Bekanntmachung. Der Widerspruch ist beim
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flur-
neuordnung, Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, Haus 4, 14476
Potsdam schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Ziff. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung.

Groß Glienicke, den

Im Auftrag

Benthin DS

Referatsleiter Bodenordnung

4 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes
vom 8.07.2014 (BGBl. I S. 890)

Anlagen (ausgelegt gemäß Ziffer 2 des Anordnungs-
beschlusses):
Anlage 1 – Gebietskarte
Anlage 2 – Informationen gemäß Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1

DSGVO  über die     Erhebung personenbezogener Daten
im Rahmen der Durchführung von  Flurbereinigungs-
verfahren

Freiwilliger Landtausch „Danna/Seehausen“

Landkreis: Teltow-Fläming
Aktenzeichen: 1/501/19

Anordnungsbeschluss

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flur-
neuordnung ordnet hiermit durch Beschluss das freiwillige Landtausch-
verfahren „Danna/Seehausen“, Landkreis Teltow-Fläming, gemäß §§
103a ff. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 564), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) an.

1. Verfahrensgebiet
Das Verfahrensgebiet wird für die nachfolgend aufgeführten Flurstücke
festgestellt:
Landkreis Teltow-Fläming, Gemeinde Niedergörsdorf

Gemarkung Danna: Flur 6 Flurstücke 99/3, 221, 222
Flur 8 Flurstück 4
Flur 9 Flurstücke 32, 33

Gemarkung Seehausen: Flur 2 Flurstücke 50/3, 85

Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Beschluss beige-
fügten Gebietskarte dargestellt. Das Verfahrensgebiet umfasst eine Größe
von 53,3175 ha.

2. Beteiligte

Beteiligte des Verfahrens sind gemäß § 10 FlurbG die Eigentümer der
zum Tauschgebiet gehörenden Grundstücke sowie die Inhaber von Rech-
ten an den Grundstücken.

3. Bekanntmachung

Der Anordnungsbeschluss wird im „Amtsblatt für die Gemeinde Nieder-
görsdorf“ öffentlich bekannt gemacht.

4. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Rechte an den Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich
sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, sind nach § 14
Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter öf-
fentlicher Bekanntmachung dieses Beschlusses schriftlich bei der obe-
ren Flurbereinigungsbehörde, dem Landesamt für Ländliche Entwick-
lung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Dienstsitz Potsdam, Groß
Glienicke, Seeburger Chaussee 2, Haus 4, 14476 Potsdam anzumelden.
Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an
Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rech-
te, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder
die Nutzung von Grundstücken beschränken. Auf Verlangen der oberen
Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer
von der Behörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem
Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. Werden
Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nach-
gewiesen, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde die bisherigen
Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten
lassen. Der Inhaber eines bezeichneten Rechtes muss nach § 14 Abs. 3
FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung abgetretenen Fristablaufes
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die
Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt
worden ist.

5. Finanzierung des Verfahrens

Die persönlichen und sächlichen Kosten der Behördenorganisation
(Verfahrenskosten) trägt das Land Brandenburg (§ 104 FlurbG). Die zur
Ausführung des freiwilligen Landtausches erforderlichen Aufwendun-
gen fallen gemäß § 103g FlurbG den Tauschpartnern nach Maßgabe des
Tauschplanes zur Last.

6. Begründung

Die Voraussetzungen für die Anordnung eines freiwilligen Landtausches
nach §§ 103a ff. FlurbG liegen vor. Die Tauschpartner haben die Durch-
führung des freiwilligen Landtausches beantragt. In diesem Landtausch
sollen die Eigentumsflächen getauscht und damit bestehende Nutzungs-
konflikte geregelt, Bewirtschaftungserschwernisse beseitigt und die
Agrarstruktur verbessert werden. Die Teilnehmer des Verfahrens haben
sich über die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse in einer Tausch-
vereinbarung geeinigt und damit glaubhaft gemacht, dass sich das Ver-
fahren verwirklichen lässt.

7. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch er-
hoben werden. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen
Bekanntmachung des Beschlusses. Der Widerspruch ist beim Landes-
amt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung,
Dienstsitz Potsdam, Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, Haus 4,
14476 Potsdam, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Groß Glienicke, den 28.01.2019

Im Auftrag

Schneidewind

Regionalteamleiter Bodenordnung

Anlage Gebietskarten
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Amtliche Informationen anderer Behörden

Einladung der Rotwild-Hegegemeinschaft „Glücksburger
Heide“ Brandenburg

Hiermit lädt die Hegegemeinschaft alle Bewirtschafter der bejagbaren
Landwirtschafts- und Forstflächen der Hegegemeinschaft sowie die
beteiligten Vorstände der Jagdgenossenschaften
am Samstag, dem 23. März 2019, 10.00 Uhr in die Gaststätte „Noßmann“
in Körbitz.
Zur Auswertung des Jagdjahres 2018/2019 in Bezug auf Jagdplaner-
füllung und Wildschadenssituation und daraus ableitend die Beantragung
des Abschussplanes für das kommende Jagdjahr einladen.

Der Vorstand

Aus den Ortsteilen

Danna/Eckmannsdorf

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung

Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Danna/Eck-
mannsdorf lade ich alle Mitglieder und Ehepartner sowie Eigentümer von
Grundflächen herzlich am Freitag, dem 05.04.2019, 19.00 Uhr in die Gast-
stätte der AFB Agrar GmbH Blönsdorf ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Rechenschaftsbericht des Jagdvorstandes
3. Rechenschaftsbericht der Kassenbilanz
4. Aussprache
5. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
6. Bericht der Jäger
7. Auszahlung der Jagdpacht

Freydank

Jagdvorstand

Seehausen

Wergzahna

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft
am Mittwoch, dem 10.04.2019, 19.00 Uhr

in der Bauernstube der Kulturscheune Seehausen

Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Seehausen gehören.

Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstandes zum Jagdjahr 2018/2019, einschließlich

Finanzbericht
3. Prüfbericht der Rechnungsprüfer
4. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
5. Wahl der Rechnungsprüfer für das Jagdjahr 2019/2020
6. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages aus der Jagd-

nutzung des Jagdjahres 2018/2019
7. Bericht des Jagdpächters

Zu allen Tagesordnungspunkten kann vor der Beschlussfassung zur
Diskussion gesprochen werden. Zur Vorbereitung der Auszahlung der
Jagdpacht ist die Vervollständigung des Jagdkatasters notwendig. Eine
Auszahlung kann nur an die Jagdgenossen erfolgen, die ihr Eigentum in
geeigneter Weise (durch Grundbuch, Kaufvertrag o. ä. Dokumente) nach-
weisen.

(Landesjagdgesetz § 10 und Satzung der Jagdgenossenschaft See-
hausen § 3 Abs. 2) Sind mehrere Eigentümer eines Grundstückes vor-
handen, so ist von diesen durch schriftliche Vollmacht ein Interessen-
vertreter und Zahlungsempfänger zu benennen. Das Jagdkataster wird
von Frau Silke Loy, Neue Straße 4, 14913 Niedergörsdorf, Telefon: 033743/
51806 geführt.

Die Versammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der
erscheinenden Jagdgenossen.

Der Vorstand

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Mitglieder der
Jagdgenossenschaft Wergzahna

am Freitag, dem 29.03.2019, um 19.00 Uhr
im Gemeinderaum Wergzahna

Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Wergzahna gehören, auf
denen Jagd ausgeübt werden darf.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Rechenschaftsbericht des Jagdvorstandes
3. Kassenprüfungsbericht
4. Diskussion
5. Beschlussfassung

- zur Bestätigung des Rechenschafts- und des Kassenberichtes
- zum Haushaltsplan 2019/20
- zur Entlastung des Vorstandes
- zur Bestellung des Rechnungsprüfers
- zur Auszahlung des Reinertrages 2018
- Wahl des Jagdvorstandes

6. Schlusswort und gemütliches Beisammensein

Anmerkung:
Die Jagdgenossen werden gebeten, dem Jagdvorstand die fehlenden
Bankverbindungen nach dem SEPA-Verfahren mitzuteilen.

Dietz

Jagdvorsteher


